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Gemeinde Mehltheuer
Bernsgrüner Straße 18
08539 Mehltheuer

Öffentliche Bekanntmachung

Der Gemeinderat der Gemeinde Mehltheuer hat in seiner öffentlichen Sitzung
am 21.09.2006 die Aufstellung einer Änderungssatzung zur Satzung zum
Schutz des Gehölzbestandes auf dem Gebiet der Gemeinde Mehltheuer vom
24.09.1999 beschlossen.

Es werden alle Grundstücke der Gemarkung Mehltheuer, Drochaus, Fasen-
dorf, Oberpirk, Unterpirk und Schönberg einbezogen.

Der Entwurf der Änderungssatzung wurde gebilligt und deren Auslegung vom
Gemeinderat beschlossen.

In der Zeit vom
16.04.2007     bis zum     18.05.2007

hat jedermann die Möglichkeit, schriftlich oder zur Niederschrift Anregungen
oder Bedenken zum Satzungsentwurf vorzubringen. In dieser Frist können die
Unterlagen in der Gemeinde Mehltheuer, Bernsgrüner Straße18, 08539
Mehltheuer, während der üblichen Sprechzeiten

Montag 09:30 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr
Dienstag 09:30 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 09:30 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr

sowie im Verwaltungsverband „Rosenbach“ – Ordnungsamt – Bernsgrüner
Straße 18, 08539 Mehltheuer, während der üblichen Sprechzeiten

Montag 09:30 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr
Dienstag 09:30 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 09:30 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr

eingesehen werden.

Mehltheuer, den 30.03.2007
Meinel, Bürgermeister

Amtsblatt des Verwaltungsverbandes Rosenbach und dessen Mitgliedsgemeinden
Leubnitz, Mehltheuer und Syrau

6. Jahrgang - Ausgabe April 2007 02.04.2007

Gemeinde Leubnitz
Am Park 1
08539 Leubnitz

Öffentliche Bekanntmachung

Der Gemeinderat der Gemeinde Leubnitz hat in seiner öffentlichen Sitzung
am 28.09.2006 die Aufstellung einer Änderungssatzung zur Satzung zum
Schutz des Gehölzbestandes auf dem Gebiet der Gemeinde Leubnitz vom
19.01.2000 beschlossen.

Es werden alle Grundstücke der Gemarkung Leubnitz, Rodau, Rößnitz,
Schneckengrün und Demeusel einbezogen.

Der Entwurf der Änderungssatzung wurde gebilligt und deren Auslegung vom
Gemeinderat beschlossen.

In der Zeit vom
16.04.2007     bis zum     18.05.2007

hat jedermann die Möglichkeit, schriftlich oder zur Niederschrift Anregungen
oder Bedenken zum Satzungsentwurf vorzubringen. In dieser Frist können die
Unterlagen in der Gemeinde Leubnitz, Am Park 1, 08539 Leubnitz während
der üblichen Sprechzeiten

Montag 08:00 - 12:00 Uhr
Dienstag 08:00 - 12:00 Uhr
Mittwoch 08:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:00 - 12:00 Uhr und 16:30 - 18:00 Uhr

sowie im Verwaltungsverband „Rosenbach“ – Ordnungsamt – Bernsgrüner
Straße 18, 08539 Mehltheuer, während der üblichen Sprechzeiten

Montag 09:30 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr
Dienstag 09:30 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 09:30 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr

eingesehen werden.

Leubnitz, den 29.03.2007
Prager, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Leubnitz

Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Mehltheuer
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Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Syrau

Gemeinde Syrau
Höhlenberg 10
08548 Syrau

Öffentliche Bekanntmachung

Der Gemeinderat der Gemeinde Syrau hat in seiner öffentlichen Sitzung am
07.11.2006 die Aufstellung einer Änderungssatzung zur Satzung zum Schutz
des Gehölzbestandes auf dem Gebiet der Gemeinde Syrau vom 28.09.1999
beschlossen.

Es werden alle Grundstücke der Gemarkung Syrau und Fröbersgrün einbezo-
gen.

Der Entwurf der Änderungssatzung wurde gebilligt und deren Auslegung vom
Gemeinderat beschlossen.

In der Zeit vom
16.04.2007     bis zum     18.05.2007

hat jedermann die Möglichkeit, schriftlich oder zur Niederschrift Anregungen
oder Bedenken zum Satzungsentwurf vorzubringen. In dieser Frist können die
Unterlagen in der Gemeinde Syrau, Höhlenberg 10, in 08548 Syrau während
der üblichen Sprechzeiten

Montag 09:00 - 12:00 Uhr
Dienstag 14:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr

sowie im Verwaltungsverband „Rosenbach“ – Ordnungsamt – Bernsgrüner
Straße 18, 08539 Mehltheuer, während der üblichen Sprechzeiten

Montag 09:30 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr
Dienstag 09:30 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 09:30 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr

eingesehen werden.

Syrau, den 29.03.2007
Schulz, Bürgermeister

Verwaltungsverband Rosenbach
Bernsgrüner Straße 18
08539 Mehltheuer

Mitteilung des Bauamtes

Vollsperrung des Bahnüberganges Oberpirk / Drochaus

In der Zeit vom 10.04. bis 16.04. 2007 wird der Bahnübergang
km 129,660 wegen Bauarbeiten der DB voll gesperrt.
Die Umleitung wird entsprechend ausgeschildert.

Gewegbau und Kanalbau Leubnitz Hauptstraße BA III

In der Zeit vom 19.04.2007 bis zum 07.07.2007 wird es wegen
der o. g. Baumaßnahme im Bereich vom Schloss bis zum Ortsausgang
Richtung Fasendorf zu Verkehrseinschränkungen kommen.
Der Verkehr wird mittels Ampelanlage geregelt.

Mehltheuer, den 29.03.2007
Woratsch - Bauamtsleiter

Informationen des Verwaltungsverbandes Rosenbach

Bekanntmachungen anderer Behörden

Schadstoffkleinmengesammlung 2007

Die Fa. Glitzner Entsorgung GmbH führt im Auftrag des Landratsamtes die
diesjährige Schadstoffkleinmengensammlung vom 10.04.-01.06.07 durch.

Am Schadstoffmobil werden kostenlos Kleinmengen Sonderabfälle aus Haus-
halten angenommen (siehe dazu auch Abfallwegweiser)

Das Schadstoffteam der Fa. Glitzner
Bei Rückfragen, oder fehlender Anlage melden Sie sich bitte unter
k.wolf@glitzner-entsorgung.de

Tourenplan für das Verbandsgebiet:

25.04.07                Oberpirk Feuerwehrhaus 13.00-13.30
Drochaus Dorfplatz 13.45-14.15
Demeusel Dorfplatz 14.30-15.00
Leubnitz Dorfplatz 15.15-16.00
Fasendorf Dorfplatz 16.15-16.45
Mehltheuer Friedensstr./ Schule 17.00-17.45

26.04.07               Unterpirk Feuerwehrhaus 13.00-13.30

27.04.07               Syrau Neubau Heinestr./Goethestr. 14.45-15.15
Syrau Parkplatz Drachenhöhle 15.30-16.30

30.04.07               Schönberg Bahnhofsvorplatz 13.00-13.30

02.05.07               Rößnitz Gutshof 16.45-17.15
Schneckengrün Dorfplatz 17.30-18.00

03.05.07               Rodau Wartehalle „Zum Eichicht“ 18.15-18.45
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Information des Landratsamtes Vogtlandkreis
Dezernat III
Ordnungsamt
SG Ordnungs- und Gewerberecht

Anmeldung von Truppenübungen der Bundeswehr

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchten wir gemäß § 69 Bundesleistungsgesetz Truppenübungen der
Bundeswehr anmelden.

Nähere Angaben zur Übung:
a) Name und Art der Übung: Rahmenlage Taktikausbildung großräumiger

PAH-Einsatz der fliegerischen Aus- und Weiterbildung

b) Zeitliche Durchführung: 02.04.-05.04.2007, 10.04.-27.04.2007, 02.05.-
16.05.2007, 21.05.-25.05.2007, 29.05.-31.05.2007, 01.06.-29.06.2007

c) Grenzen des Übungsraumes: Vogtlandkreis (Grenze Tschechien)
d) voraussichtliche Ballungsräume: - keine -

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, so stehe ich Ihnen unter der Telefon-
nummer 03744/254-2525 zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Winter - Verwaltungsfachangestellte

Der Forstbezirk Plauen informiert alle Waldbesitzer:

Hinweise an Waldbesitzer im Zusammenhang mit Schadereignissen

1. Forstförderung                            
Schäden an Waldbeständen (z. B. durch Sturm, Überschwemmung etc.), für
die Fördermittel in Anspruch genommen wurden, müssen innerhalb von 30
Arbeitstagen nach Feststellung des Schadens  gemeldet werden. Die betrof-
fenen Zuwendungsempfänger müssen die Anzeige schriftlich beim zuständi-
gen Revierleiter  einreichen. Die Weiterleitung erfolgt durch den Forstbezirk.
Wird ein Schaden an geförderten Waldflächen nicht angezeigt, so kann es
zum Ende des Bewilligungszeitraumes zu Rückforderungen der Fördermittel
kommen, wenn das Ziel der Forstförderung nicht erreicht wird.

2. Waldschutz                       
Waldbesitzer, die den Abtransport des Wurf- und Bruchholzes aus dem Wald
nicht bis Ende April 2007 abschließen können, müssen mit frischem Stehend-
befall durch Borkenkäfer rechnen. Sollten Sie Ihr Sturmholz bis zu diesem
Zeitpunkt nicht aufgearbeitet und aus dem Wald verbracht haben, wenden Sie
sich bitte unbedingt an den zuständigen Revierleiter zur Besprechung der wei-
teren Verfahrensweise.

Die Beseitigung von bruttauglichem Material (Reisig) durch Verbrennen ist
nur mit schriftlicher Genehmigung des Revierleiters gestattet.

3. Naturschutzgebiete                                   
Erhebliche Schäden, die sich in Naturschutzgebieten im Wald (gemäß § 55
Abs. 1 SächsNatG) ereignet haben, sind unverzüglich der Unteren Natur-
schutzbehörde (UNB) zu melden. Die Meldepflicht wird auf flächige Brüche/
Würfe mit einer Ausdehnung von über 1 ha beschränkt.
Die Bewirtschaftung von Horstschutzzonen, § 26-Biotope etc. in Naturschutz-
gebieten bedürfen jedoch trotzdem einer Genehmigung durch die UNB. Gene-
rell wird auf die besondere Sorgfaltspflicht bei der Aufarbeitung von Schad-
holz in Schutzgebieten  hingewiesen. Der Einsatz von Insektiziden und Fungi-
ziden ist in Schutzgebieten verboten. Dies ist bei der Lagerung von Holz zu
beachten.
In Totalreservaten ist jegliche Bewirtschaftung untersagt!
Bei betroffenen Waldbiotopen, FFH- Lebensraumtypen und Horstschutzzonen
außerhalb von Schutzgebieten wenden Sie sich bitte vor Beginn der Maß-
nahme an die zuständigen Behörden.

4. Wasserschutzgebiete                                     
Notwendige Forstarbeiten in den Wasserschutzzonen I und II sind rechtzeitig
bei der Unteren Wasserbehörde des Landratsamtes anzuzeigen. Das notwen-
dige Merkblatt „ Bestimmungen zu Forstbetriebsarbeiten in Wassereinzugsge-
bieten“ und Anzeigeformulare erhalten Sie bei den Revierleitern oder im
Forstbezirk Plauen. Bitte beachten Sie, dass eine Behandlung von gelagertem
Holz mit Insektiziden und Fungiziden nur außerhalb der Wasserschutzzonen,
mit den laut Anwendungsvorschriften geforderten Mindestabständen zu son-
stigen Gewässern erfolgen darf.
In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass Arbeiten mit Pflanzen-
schutzmitteln einen Sachkundenachweis erfordern!

Erreichbarkeit der oben genannten Behörden:                                                                        

Staatsbetrieb Sachsenforst, Forstbezirk Plauen
Europaratstr. 11, 08523 Plauen
Tel. (0 37 41) 10 48 00 bzw. 10 48 06 Fax (0 37 41) 10 48 20
Internet unter www.forsten.sachsen.de                                       

Untere Naturschutzbehörde des Vogtlandkreises
Stephanstr. 9, 08606 Oelsnitz
Tel. (03 74 21) 41 21 30  Fax (03 74 21) 2 24 08

Untere Naturschutzbehörde Zwickauer Land
Schulstr. 7, 08412 Werdau
Tel. ( 0 37 61) 56 -13 62 Fax (0 37 61) 56-18 12

Untere Wasserbehörde des Vogtlandkreises
Stephanstr. 9, 08606 Oelsnitz
Tel. (03 74 21) 41 21 24 Fax (03 74 21) 2 24 08

Untere Wasserbehörde Zwickauer Land
Schulstr. 7, 08412 Werdau
Tel. ( 0 37 61) 56-13 40 Fax (0 37 61) 56-18 12
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Verwaltungsverband Rosenbach: Bernsgrüner Straße 18, 08539 Mehltheuer
Telefon: 037431/869-0 Telefax: 037431/869-29
Internet: http://www.vv-rosenbach.de E-mail: post@vv-rosenbach.de

http://www.rosenbach.info post@rosenbach.info

Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch 09:30 Uhr bis 12:00 Uhr 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Dienstag 09:30 Uhr bis 12:00 Uhr 13:00 Uhr bis 18.00 Uhr
Donnerstag und Freitag 09:30 Uhr bis 12:00 Uhr (nur für die Anzeige von Sterbefällen)
sowie nach telefonischer Vereinbarung !

Impressum:
Herausgeber: Verwaltungsverband Rosenbach, Bernsgrüner Straße 18, 08539 Mehltheuer
Inhaltliche Verantwortung: - für den Verwaltungsverband Rosenbach: der Verbandsvorsitzende Thomas Meinel

- für die Gemeinde Leubnitz: der Bürgermeister Eberhard Prager
- für die Gemeinde Mehltheuer: der Bürgermeister Peter Meinel
- für die Gemeinde Syrau: der Bürgermeister Achim Schulz

Erscheinungsfolge: monatlich jeweils zum 1. Werktag des Monats
Bezugsmöglichkeiten: kostenlose Ausgabe während der allgemeinen Dienststunden bei

- Verwaltungsverband Rosenbach, Bernsgrüner Straße 18, 08539 Mehltheuer
- Gemeindeverwaltung Leubnitz, Am Park 1, 08539 Leubnitz
- Gemeindeverwaltung Mehltheuer, Bernsgrüner Straße 18, 08539 Mehltheuer
- Gemeindeverwaltung Syrau, Höhlenberg 10, 08548 Syrau

Einzelbezug: Einzelexemplare können bezogen werden beim Verwaltungsverband Rosenbach, Bernsgrüner Straße 18, 08539 Mehltheuer zum Preis von 3,00 €.

Gemeindeverwaltung Syrau: Höhlenberg 10, 08548 Syrau
Telefon: 037431/809-0 Telefax: 037431/809-12
Internet: http://www.syrau.de E-mail: syrau@t-online.de

Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
zusätzlich Dienstag 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr - Bürgermeister (16:00 Uhr bis 18.00 Uhr)

Gemeindeverwaltung Mehltheuer: Bernsgrüner Straße 18, 08539 Mehltheuer
Telefon: 037431/869-10 Telefax: 037431/869-19
Internet: http://www.mehltheuer.de E-mail: post@mehltheuer.de

Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch 09:30 Uhr bis 12:00 Uhr 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Dienstag 09:30 Uhr bis 12:00 Uhr 13:00 Uhr bis 18.00 Uhr

Gemeindeverwaltung Leubnitz: Am Park 1, 08539 Leubnitz
Telefon: 037431/3424 Telefax: 037431/86030
Internet: http://www.leubnitz-vogtland.de E-mail: leubnitz@web.de

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr
zusätzlich Donnerstag 16:30 Uhr bis 18.00 Uhr


